[image: image1.jpg]CEVI REGION BERN

=
g




ANMERKUNGEN ZU DEN MUSTERSTATUTEN FÜR MITGLIEDS-VEREINE DES CEVI REGION BERN

Statuten eines Vereins zeigen auf, wieso sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan hat und wie sie sich organisiert; Grundlagen, Ziel, Organisation (inkl. Bestimmungen zur Mitgliedschaft), Finanzen und Schlussbestimmungen sind deshalb Punkte, welche in Vereinsstatuten ausgeführt werden sollten.
Diese Musterstatuten sind als Orientierungshilfe für die eigene Statutenerarbeitung gedacht. Ein paar Alternativ-Vorschläge und Anmerkungen sind in kursiver Schrift bereits eingefügt. Ob sie berücksichtigt werden, ob die ganzen Statuten ziemlich anders formuliert werden, ob alles mehr oder weniger so übernommen wird – das alles liegt im Ermessen des einzelnen Vereins.

Ebenso kann die Gliederung und das Layout ganz individuell gestaltet werden. Man könnte alle Artikel weglassen. Oder die Abschnitte als Artikel bezeichnen und die einzelnen Sätze diesen Artikeln mit Zusatzzahlen zuordnen. Oder ….

Der Sinn von Statuten ist, eine rechtliche und für den täglichen (oder wenigstens jährlichen) Gebrauch nützliche, möglichst einfache und übersichtliche Grundlage für die Vereinstätigkeit zu haben.
Bern, 24. Juli 2006

Anna Maria Brechbühl-Belart

Geschäftsführerin

CEVI
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Statuten des Vereins Cevi ……………………………………….
I
Name und Sitz 

Art.
1
Unter dem Namen Cevi ………………………. besteht in ……………………….. ein gemeinnütziger Verein im Sinne von Art. 60 ff ZGB.
II
Verbindung 

Art.
2
Der Verein ist Mitglied des Cevi Region Bern (des Berner Regionalverbandes der Christlichen Vereine Junger Frauen und Männer), welcher dem Cevi Schweiz angehört und dadurch mit den weltweit tätigen YMCA/YWCA sowie den europäischen Unterorganisationen verbunden ist.
III
Grundlagen
Art.
3
Die „Pariser Basis“ des YMCA sowie dessen Folge-Übereinkommen, die Grundlagen des YWCA und das Leitbild des Cevi Schweiz dienen als Grundlage für alle Aktivitäten des Vereins.
Anmerkung: Hier können natürlich verschiedene Wortlaute eingefügt, ev. weitere offizielle Grundlagen zitiert und eigene Grundlagen festgeschrieben werden
IV
Zweck und Ziele
Art.
4
Der Verein bezweckt, die genannten Grundlagen in vielfältiger Form zu thematisieren und sowohl seine Mitglieder wie aussenstehende Teilnehmende an seinen Anlässen zur Auseinandersetzung mit Lebens- und Glaubensfragen einzuladen.
Art.
5
Die Anlässe des Vereins stehen allen Interessierten offen, ohne Ansehen ihrer Nationalität und Religion.
Anmerkung: Hier können z.B. die einzelnen Angebote und deren Ziele näher umschrieben werden. Das kann alles unter Art. 5 oder aber mit Unterartikeln oder anderen Aufzählungsarten geschehen

V
Mitgliedschaft 

Art.
6
Die Mitgliedschaft steht allen natürlichen und juristischen Personen offen, welche die Ziele des Vereins unterstützen wollen.
Art.
7

Über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Besteht Uneinigkeit über einen entsprechenden Entscheid, ist die Hauptversammlung Rekursinstanz. Ihr Entscheid ist endgültig.
Art.
8
Die Mitgliedschaft kann auf Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Sie erlischt automatisch, wenn das Mitglied seinen Verpflichtungen trotz Mahnung nicht nachkommt.
VI
Organisation 

Art.
9
Die Organe des Vereins sind:
a) die Hauptversammlung

b) die Kontrollstelle

c) der Vorstand

VI.I
Hauptversammlung

Art.
10
Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird wenigstens einmal pro Jahr durch den Vorstand einberufen. Die Einladung mit Traktandenliste hat wenigstens drei Wochen vor dem Termin schriftlich zu erfolgen.
Art
11
Die Hauptversammlung hat hauptsächlich folgende Befugnisse:

· Genehmigung der Protokolle der Hauptversammlung
· Abnahme der Jahresberichte
· Genehmigung der Jahresrechnungen
· Kenntnisnahme der Revisionsberichte
· Entlastung des Vorstands

· Wahl des Präsidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder
· Wahl der Kontrollstelle
· Festsetzung der Mitgliederbeiträge
· Genehmigung der Voranschläge
· Statutenänderungen
· Beschlussfassung über alle weiteren, vom Vorstand traktandierten Geschäfte
· Auflösung des Vereins
Art.
12
Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder ein geheimes (schriftliches) Vorgehen fordert. Es gilt das einfache Mehr.

Für Statutenänderungen und die Vereinsauflösung braucht es die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

Anmerkung: Die Stimmverteilung kann verschieden ausgestaltet werden; oft haben z.B. Kollektivmitglieder (also juristische Personen) mehr als eine Stimme.
VI.II
Vorstand

Art.
14

Der Vorstand besteht aus mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern und konstituiert sich selbst mit Ausnahme des Präsidenten, welcher von der Hauptversammlung gewählt wird.

Die Amtsdauer beträgt           Jahre. Wiederwahlen sind möglich.

Der Vorstand erledigt alle anfallenden Geschäfte, welche nicht ausdrücklich einem anderen Organ des Vereins vorbehalten sind. Er vertritt den Verein nach aussen.

VI.III
Kontrollstelle

Art.
13

Die Kontrollstelle besteht aus zwei unabhängigen Personen, von denen mindestens eine fachlich kompetent ist.

Die Amtsdauer beträgt             Jahre. Wiederwahlen sind möglich.

Die Kontrollstelle prüft die Vereinsrechnung und erstattet der Hauptversammlung schriftlich Bericht mit Antrag.

Anmerkung: Bei den Amtsdauern, den Aufgaben und Kompetenzen können verschiedene Lösungen getroffen werden, insbesondere beim Vorstand

VII
Finanzen 

Art.
15
Das Rechnungsjahr dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Art.
16

Die Einnahmen bestehen aus 

· Mitgliederbeiträgen
· Spenden
· weiteren Einnahmen
Art.
17
Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.
VIII
Auflösung und Schlussbestimmungen 

Art.
18
Bei einer Vereinsauflösung, welcher zwei Drittel der an der entsprechenden Hauptversammlung anwesenden Mitglieder zustimmen müssen, werden Gewinn und Kapital einer anderen, wegen Gemeinnützigkeit steuerbefreiten juristischen Person zugewendet.
Mögliche Alternative:

…… ist das Vermögen bis zur Gründung eines neuen Vereins „Cevi ……….. unter die Obhut des Cevi Region Bern zu stellen. Bildet sich innert 15 Jahren kein neuer Verein mit gleichen oder ähnlichen Zielen, verfällt das Vermögen dem Cevi Region Bern. 

Art.
19
Die vorliegenden Statuten treten durch Genehmigung der Hauptversammlung vom …………….. in Kraft. 

                                         den
Die Präsidentin 
Der Sekretär:
Die Statuten wurden durch den Vorstand des Cevi Region Bern am                                       genehmigt.

Anmerkung: Die Statuten der Mitgliedsvereine müssen nach Annahme durch die Hauptversammlung vom Vorstand des Cevi Region Bern genehmigt werden.
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